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1.) in Beantwortung Ihrer Anfrage für das Jahr 2022 teile ich Ihnen Folgendes mit: 
 

a)  Zum Rechtskreis Besoldung wurden 522 Widersprüche erhoben. 
Davon  betreffen  503  Widersprüche  die  amtsangemessene  Alimentation  (einschließlich 
des FZ ab dem 3. Kind). Davon wurde noch kein Widerspruch beschieden. 
 
Von den übrigen 19 Widersprüchen wurde in einem Fall abgeholfen.  
  
Darüber hinaus gab es 4 Teilabhilfen, 10 Ablehnungen und 3 Rücknahmen. Ein Fall ist 
noch offen. 
 

b)  Im Jahr 2022 gab es 6 Klagen gegen die Besoldung. 
 
Die Aktenzeichen der Klagen lauten wie folgt: 
 
1 A 156/22 SN (erledigt durch Rücknahme der Klage) 
1 A 166/22 SN (noch offen) 
6 A 155/22 HGW (noch offen) 
1 A 167/22 SN (noch offen) 
1 A 529/22 SN (Klage abgewiesen) 
6 A 694/22 HGW (noch offen). 
 
Es  handelt  sich  neben  Verfahren  zur  amtsangemessenen  Alimentation  (4)  auch  um 
Rückforderungen (2). Die Rückforderungen betreffen die letzten beiden Aktenzeichen. 
 



 

2.) In Beantwortung Ihrer Anfrage für das Jahr 2023 teile ich Ihnen Folgendes mit: 
 

a)  Aufgrund  der  großen  Anzahl  eingegangener  Widersprüche  bis  31.12.2023  im 
Rechtskreis Besoldung dauert die Erfassung dieser noch an. Ein abschließendes 
Ergebnis  liegt  derzeit  nicht  vor  und  ist  auch  vor  Ende  Februar  2024  nicht  zu 
erwarten.  

 
b)  Im Jahr 2023 gab es 10 Klagen gegen die Besoldung. 

 
1 A 32/23 SN        (FZ 3. Kind, erledigt durch Klaglosstellung) 
1 A 397/23 SN      (Nachz. außerhalb Verjährung, Klage abgewiesen) 
1 A 522/23 SN      (Nachzahlung FZ 3. Kind – noch offen) 
6 A 1126/23 HGW   (Nachzahlung FZ 3. Kind – noch offen) 
1 A 1600/23 SN    (Rückforderung – noch offen) 
6 A 1897/23 HGW  (EDA – noch offen) 
1 A 1987/23 SN    (EDA – noch offen) 
6 A 2090/23 HGW   (EDA – noch offen) 
1 A 190//23 SN    (höhere DA-Stufe bei A7 – noch offen) 
1 A 2085/23 SN     (Zulage gem. §§ 58-60 LBesG M-V – noch offen). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
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